
.. der Beilagen zu den stenogtaphisch~~ Pr:otokollen des Nationalrates 

DER BUNDESMINISTER 
FüR UNTERRICHT UND KUNST 

XIII. Gesetzg~bungsperiode . 

Zl.010.290-Parlo/72 

An die 

. Nj,:e l1, 

J?38/l\.8 .. 
zu ,j'/t() / J. . 
Präs. ~._11. 06z:2972 

Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 

1010 "1 i e n 

am 11.Deze~ber 1972 

Die schriftliche parlamentarische 

Anfrage Nr.820/J-NR/72, die die Abgeordneten HeIter und 

Genossen an 11.0ktober 1972 an mich richteten, beehre 

ich mich wie folgt zu heantworten: 

ad 1) Mit Stichtag 20.10.1972 werden im 

folgenden Ausmaße im Lehrplan vorgesehene Pflichtgegen

stände nicht unterrichtet: 

a) an Hauptschulen...:.. 

Von denim Lehrplan vorgesehenen Pflichtgegenständen 

werden an 90 Hauptschulklassen des Bundeslandes Salzburg 

einzelne Pflichtgegenstände nicht unterrichtet. Es ent

fallen an 20 Klassen Geschichte und Sozialkunde (erste 

Klassen), an 8 Klassen Naturgeschichte, an 6 Klassen 

Geometrisches Zeichnen, an 22 Klassen Bildnerische Er

ziehung, an 4 Klassen Knabenhandarbeit, an 25 Klassen 

Musikerziehung und an 5 Klassen Kurzschrift. 

An 21,9 % aller Hauptschulklassen des Landes Vorarlberg 

wird ein in Lehrplan der Hauptschule vorgesehener Pflicht

gegenstand nicht geführt. 

b) an allqemeinbild~nden höheren Schulen: 

In den Bundesländern Burgenland, Salzburg und Wien werden 

sämtliche Pflichtgegenstände unterrichtet, allerdings 

zum Teil unter KUrzung der. jeweils im Lehrplan vorge

schriebenen Stundenzahl. 
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In den übrigen h Bundeslännern slnd' ins92sar\t 390 Klassen 

vom Entfall des Unterrichtes ,ii!' min'destfms einem Pflicht-

gegenstand hetroffen, und 2~V'ar : 

Vorarlberg 115 Kl. an 10 Schulen (von 12) mit 11 FMchern 

Tirol 107 Klo an 8 Schulen (von 25) mit 5 Fächern 

Niederösterr. 80 Kl. an 13 Schulen (von 46) mit 9 Fächern 

Oberösterr. 62 Klo an fi Schulen (von 41 ) mit 7 Fächern 

Kärnten 24 Kl. an 2 Schulen ('Ton 18) nit 1 Fach 

Steiermark 2 Klo an 1 Schule (von 41) mit 1 Fach 

Eine Reihung jener Pflichtgegenstände, die in einzelnen 

Klassen nicht unterrichtet werden können, ergiht -

geordnet nach der Häufigkeit des nnterrich"~sentfalles -

folgende Ubersicht: 

Husikerziehung in 104 Klassen, Handarh(~it und Werkerziehung 

in 84 Klassen, Physik in 53 Klassen, nildn~rische Erziehung 

in 34 Klassen, Instrumentalmusik in 27 K'dssen, Naturge

schichte in 23 Klassen, Leihesiibungen 5.1 22 Klassen, Chemie 

in 19 Klassen, GeoI:.1etrisches Zeichne", in 8 Klassen, Geoqraphie 

und Wirtsc:oaftsk,unde in 7 Klassen, rö~. kath. Religion in 

5.Klassen, Englisch in 3 Klassen. 

ad 2) Die UrsachE' für den Entfall des Unter

richtes in PflichtgegenstMnden oder ffir die Kürzung in 

einzelnen Pflichtgegenstfinden 1st ausschließlich der Mangel 

an Lehrern der betreffenden Unterrichtsgegenstände hzw. 

die regional stark unterschiedliche llersorgung mit Lehrern 

in diesen Gegenständen. 

ad 3) Kurzfristiqe r1aßnahmen J<önnen, derzei t 

nur in der - zum Teil relativ hohen - Leistung von zu-

sätzlichen Unterrichtsstunden durch die zur verfilgung 

stehenden geprUften Lehrer, durch den Einsatz von Lehrern 

auch in anderen Fächern als in ihren PrUfungsfMchern sowie 

durch die Verwendung von Sondervertragslehrern bestehen. 
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In besonders akuten Fällen -- etvla an einigen Schulen 

in Vorarlberg - wird durch Blockung vonUriierrichts-
" 

stunden in den lehrermäßig unzureichend versorgten Gegen

ständen der Versuch unternommen, diedurch nen Lehrplan 

gebotenen Mindestanforderungen zu erfüllen. 

In der mittelfristigen Planung kommt auf dem Sektor der 

Hauptschullehrer den an den Pädagogischen Akader.1ien einge

führten Schulversuchen (~-semestrige Studiengänge der 

neuen Hauptschullehrerausbildung) besondere Bedeutung zu~ 

durch diese neuen Studiengänge wird innerhalb absehbarer 

Zeit die Sicherstellung des qualifizierten Lehrernachwuchses 

fHr die Hauptschule erfolgen können. 

Für die allgemeinbildenden höheren Schulen wird eine wesent

liche Verstärkung des IJehrernach\<lUchses erst mi t dem t'lirk

samwerdendes neuen Studiengesetzes zu erwarten sein. Für 

Unterrichtsgegenstände wie Musikerziehung, Bildnerische 

ErZiehung, Handarbeit und Werkerziehung wird durch die 

Konzentration auf die künstlerische Aushildung einerseits 

sowie durch die Einrichtung von Studienmöglichkeiten in 

einem zweiten Bildungsweg andererseits innerhalb einer 

mi ttelfristigen Entvl1cklung eine spürbare Verbesserung in 

der Versorgung der Schulen mit Lehrern eintreten. 

ad 4) a) an 1099 Hauptschulklassen 

österreichs wird die Schülerhöchstzahl 36 iiberschritten; 

es sind dies rund 9,8 % aller Hauptschulklassen. ' 

Die Verteilung auf die einzelnen Bundesländer zeigt nach

stehende tlbersicht: 
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Land: Zahl der HS-Klassen mit mehr als 36 Sch. 

"'-------. .. _ ... . 
B 30 6,5 % 

K 127 12,5 % 

N 310 12,3 % 

0 267 13,2 % 

r> 62 8,4 % u 

St 165 8,4 % 

T 82 9,5 % 

V 38 9,3 % 

t·[ 18 1,5 % 

=---- . 
österreich 1099 9,8 % 

b) an 674 Klassen der allgemeinhildenden höheren Schulen 

wird die SchUlerhöchstzahl 36 überschritten. Es sind 

dies rund 12,9 % aller Klassen der allgemeinbildenden 
-

höheren Schuleno 

Die Verteilung auf die einzelnen Bundesländer zeigt 

nachstehende Ubersicht: 

Üherschreiten 

Gesamtzahl in Klassen -
Burgenland HiO 30 

Kärnten 360 72 

Niederösterr. 823 79 

Oberöste:cr. 763 181 

Salzburg 292 24 

Steierraark 793 77 

Tirol 376 36 

Vorarlberg 177 8 

~vien 1474 167 
-=-----,-
Österreich 5218 674 

% 

18,75 

20,00 

9,59 

23,72 

8,22 

9,71 

9,57 

4,52 

11,34 

12,91 % 

==================================================~============== 
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ad 5) Die Gewährleistung der Einhaltung der Lehrplan

bestimmungen sowie der durch das Schulorsanisationsgesetz 

vorgeschriebenen Klassenschlilerhöchstzahl i~t im wesentlichen 

roi t dem ~.bbau des bestehenden Lehrermangels sOvlie roi t 

der Bereitstellung des erforderlichen Schulraumes verbunden. 

Bezüglich der Verbesserung in der Versorgung mit Lehrern 

wurde bereits unter Punkt 3 auf einige Haßnahmen und 

Gesichtspunkte hingewiesen. Auf'dem Schulbausektor - und es 

kann nur für die allgemeinbildenden höheren Schulen Bezug 

genommen ,.;erden, da diese Angelegenheiten für die Haupt

schulen nicht in die Kompetenz des Bundes fallen - werden 

alle Anstrengungen unterno~men, ~~ in den nächsten Jahren 

den dringendsten Bedarf zu erfüllen und für eine ausreichende 

Versorgung rait Schulraum sorgen zu könneno 
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